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    Wichtige Informationen für Sie als Steuerpflichtigen 

 

    Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachdem das Bundesfinanzministerium Ende 2020 schon mehr Zeit für die Einkommensteuererklärung 

für den Veranlagungszeitraum 2019 eingeräumt hat (bis zum 31. August 2021), muss die Erklärung für 

den Veranlagungszeitraum 2020 erst am 31. Oktober 2021 beim Finanzamt eingegangen sein. Drei 

Monate später als üblich. Bei steuerlicher Vertretung ist sogar eine Verlängerung bis Mai 2022 möglich. 

 

Verstirbt ein Steuerpflichtiger innerhalb des Verteilungszeitraums der auf mehrere Jahre verteilten 

größeren Erhaltungsaufwendungen für ein Gebäude, kann der noch nicht berücksichtigte Teil der 

Erhaltungsaufwendungen im Veranlagungsjahr des Versterbens als Werbungskosten bei den Einkünften 

aus Vermietung und Verpachtung abgesetzt werden. Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs dürfe 

auf breites Interesse stoßen. 

 

Trotz zustimmender Auffassung der Finanzverwaltung zur Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs war 

bislang unklar, in welchen Fällen eine Personengesellschaft Organgesellschaft sein kann. Der 

Europäische Gerichtshof hat nun klargestellt, dass eine solche Einschränkung, dass 

Personengesellschaften nur Organgesellschaften sein können, wenn auch alle Gesellschafter finanziell in 

den Organträger eingegliedert sind, gegen Unionsrecht verstößt. 

 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen oder zu anderen Themen? 

Bitte sprechen Sie uns an.  

Wir beraten Sie gerne. 

 

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie einen Beratungstermin? Rufen Sie uns an oder senden      

Sie eine E-Mail 

    Mit freundlichen Grüßen 

 

    Spreitzer & Köhler 
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Einkommensteuer 

 

Umsatzsteuer 

 

Personengesellschaft als Organgesellschaft 

 

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben können Personengesellschaften umsatzsteuerlich Organ- 

gesellschaften sein. Trotz zustimmender Auffassung der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

durch das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 26. Mai 2017 war bislang unklar, in 

welchen Fällen eine Personengesellschaft Organgesellschaft sein kann. Auch, weil die 

Finanzverwaltung die „Hürde“ hierfür sehr hoch gelegt hat.  

Die Frage, ob eine finanzielle Eingliederung nur gegeben ist, wenn der Organträger unmittelbar alle 

Anteile an der Personengesellschaft hält oder auch eine Mehrheitsbeteiligung an der 

Personengesellschaft ausreicht, hat nunmehr der Europäische Gerichtshof (EuGH) auf Vorlage des 

Finanzgerichts Berlin-Brandenburg beantwortet. 

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte dem EuGH die Frage vorgelegt, ob die strengen An-

forderungen der Finanzverwaltung europarechtskonform sind. 

Der EuGH hat nun mit Urteil vom 15. April 2021 klargestellt, dass eine solche Einschränkung, dass 

Personengesellschaften nur Organgesellschaften sein können, wenn auch alle Gesellschafter 

finanziell in den Organträger eingegliedert sind, gegen Unionsrecht verstößt. Eine Mehr-

heitsbeteiligung an der Personengesellschaft sei ausreichend. Die Auslegung, Organträger könne 

nur der sein, der unmittelbar alle Anteile an der Personengesellschaft hält, sei zu eng. Diese 

Einschränkung sei auch nicht zur Vermeidung von Steuerhinterziehung und/oder Steuer-

umgehungen geeignet. Hierzu wäre z. B. eine Bewilligung der Organschaft durch die Finanz- 

verwaltung besser geeignet. 

 

Folge: Unter Berufung auf das EuGH-Urteil können auch Personengesellschaften in eine 

umsatzsteuerrechtliche Organschaft einbezogen werden, an denen der Organträger nicht alle 

Anteile hält. 

 

Hinweis 

Wegen der entgegenstehenden Verwaltungsauffassung besteht insoweit ein Wahlrecht. 

 

Zur Stromlieferung als selbstständige Leistung neben einer umsatzsteuerfreien 

Vermietung 

 

Das Finanzgericht Niedersachsen hatte über die Frage zu entscheiden, ob Strom, den der Vermieter 

über eine Photovoltaikanlage erzeugt und an die Mieter liefert, umsatzsteuerlich als Nebenleistung 

der Vermietung anzusehen ist. 

Das Finanzgericht hat diese Frage verneint und der Klage des Vermieters stattgegeben. Auch wenn 

Strom über eine Photovoltaikanlage vom Vermieter erzeugt und an die Mieter geliefert wird, 

handele es sich dabei im Regelfall nicht um eine unselbstständige Nebenleistung der (steuerfreien) 

Vermietung. Entscheidend sei, dass der Mieter die Möglichkeit habe, den Stromanbieter frei zu 

wählen. Auch der Europäische Gerichtshof habe in einem vergleichbaren Fall die Stromlieferung als 

von der Vermietung getrennt angesehen. 
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Da der Bundesfinanzhof über diese Rechtsfrage bisher noch nicht ausdrücklich entschieden hat und 

die Finanzverwaltung das Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht anwendet, hat das 

Finanzgericht Niedersachsen die Revision zugelassen. 

Wohnungsvermietung: Energielieferungen sind steuerpflichtige Hauptleistungen 

 

Vor dem Finanzgericht Münster klagte die Vermieterin eines Grundstücks, auf dem sich u. a. ein 

Haupthaus mit zwei Wohnungen befand. Sie installierte 2016 eine neue Heizungsanlage für die 

Wohnungen im Haupthaus. Die Klägerin gab Umsatzsteuervoranmeldungen ab und verzichtete auf 

die Kleinunternehmerregelung. Sie gab steuerpflichtige Umsätze aus den Energielieferungen an die 

Mieter an und Vorsteuern aus der Rechnung über die Installation der Heizungsanlage sowie den 

Gaslieferungen. Es errechnete sich ein Erstattungsbetrag. Das Finanzamt war jedoch der Ansicht, 

es handele sich bei den Energielieferungen um unselbstständige Nebenleistungen zu der 

steuerfreien Wohnungsvermietung und setzte die Umsatzsteuervoranmeldungen auf 0 Euro fest.  

Die Klage hiergegen hatte vor dem Finanzgericht Münster Erfolg. Es entschied, dass die durch den 

Vermieter an den Mieter erbrachte Energielieferungen nicht als Nebenleistungen zur steuerfreien 

Wohnungsvermietung, sondern als steuerpflichtige Hauptleistungen anzusehen sind. 

 

Sonstiges 

 

Antrag auf Wirtschaftsförderung: Exakte Angaben zwingend erforderlich 

 

Ein Handwerksbetrieb mit Betriebsstätten in unter-schiedlichen Ortsgemeinden stellte einen Antrag 

auf regionale Wirtschaftsförderung für Werkzeugmaschinen im Wert von rund 121.000 Euro. Im 

Antragsformular hierzu gab er einen bestimmten Investitionsort an, ließ die durch die Beklagte in 

einer vorläufigen Entscheidung als grundsätzlich förderfähig eingestuften Maschinen aber an eine 

hiervon abweichende Betriebsstätte liefern. Dort lagerte und nutzte der Handwerksbetrieb die 

Maschinen. Daraufhin wurde der Förderantrag abgelehnt, weil die Umsetzung des Vorhabens nicht 

entsprechend den Angaben im Förderantrag erfolgt sei.  

Das Verwaltungsgericht Koblenz dem Handwerksbetrieb nicht Recht. Für die in Streit stehenden 

Förder-mittel der regionalen Wirtschaftsförderung sei entscheidend, dass ein Vorhaben an dem im 

Antragsformular benannten Investitionsort umgesetzt werde. Die entsprechende Angabe sei dabei 

keine bloße Formalität. Es handele sich vielmehr um eine subventionserhebliche Tatsache, aus der 

sich ergebe, ob sich das Vorhaben im Fördergebiet befinde und wie hoch der Förderhöchstbetrag 

sei. Zudem lasse sich erst ausgehend von den Verhältnissen an einem konkreten Investitionsort 

beurteilen, ob ein Vorhaben förderfähig sei. Bei dieser Bewertung fänden auch Stellungnahmen der 

Bundesagentur für Arbeit und der zuständigen Handwerkskammer Berücksichtigung. Dabei sähen 

die einschlägigen Förderbestimmungen auch keine Heilungsmöglichkeit durch das nachträgliche 

Verbringen der Maschinen an den zunächst angegebenen Standort vor.  
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Termine Steuern/Sozialversicherung August/September 2021

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.08.20211 10.09.20211 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.09.2021 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.09.2021 

Umsatzsteuer 10.08.20212 10.09.20213 

Ende der Schonfrist obiger 

Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung4 13.08.2021 13.09.2021 

Scheck5 10.08.2021 10.09.2021 

Gewerbesteuer 16.08.20216 entfällt 

Grundsteuer 16.08.20216 entfällt 

Ende der Schonfrist obiger 

Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung4 19.08.2021 entfällt 

Scheck5 16.08.2021 entfällt 

Sozialversicherung7 27.08.2021 28.09.2021 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 

zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 

zuständige Finanzamt abzuführen. 
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1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 

Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 

stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2021 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2021 

fällig. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 

vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 

müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.08.2021/24.09.2021, jeweils 0 Uhr) vorliegen. 

Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 

die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 

die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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